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sungen an intransparente Domi-
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verfahren   269

Inhaftierung
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BFH-Urteil v. 13. Januar 2010 – VI R 61/09
1.  Kenntnisse einer weisungsbefugten Oberbe-
hörde über eine dem Veranlagungsfinanzamt 
bei der Steuerfestsetzung nicht bekannte Tatsa-
che muss sich dieses im Rahmen des § 173 Abs. 1 
Nr. 1 AO nicht zurechnen lassen.
2.  Der Inhalt einer im Lohnsteuerabzugsverfah-
ren dem Arbeitgeber erteilten Anrufungsauskunft 
bindet die Wohnsitzfinanzämter bei der Einkom-
mensteuerveranlagung der Arbeitnehmer nicht.
3.  Die Beschränkung der Arbeitnehmerhaf-
tung im Lohnsteuerabzugsverfahren nach § 42d 
Abs. 3 Satz 4 EStG steht der Inanspruchnahme 
des Arbeitnehmers im Veranlagungsverfahren 
nicht entgegen.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

BFH-Urteil vom 17. Juni 2010 – IX R 20/09
Ein weiträumiges Arbeitsgebiet ohne jede orts-
feste, dauerhafte betriebliche Einrichtung des 
Arbeitgebers, wie etwa ein ausgedehntes Wald-
gebiet, ist keine regelmäßige Arbeitsstätte.  . .  30

BFH-Urteil vom 11. August 2010 – IX R 3/10
Eine vorangegangene Vermietung von später 
in einer größeren Wohneinheit aufgegangenen 
Wohnräumen entfaltet keine Indizwirkung für 
eine Einkünfteerzielungsabsicht bezogen auf 
das Geamtobjekt.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27

BFH-Urteil vom 31. August 2010 – VIII R 36/08
1.  Ein vom Kläger erklärter Verzicht auf münd-
liche Verhandlung wird wirkungslos, wenn das 
FG einen Erörterungstermin anberaumt und das 
persönliche Erscheinen des Klägers anordnet. 
Das FG darf danach nur dann ohne mündliche 
Verhandlung entscheiden, wenn die Beteiligten 
erneut darauf verzichten.
2.  Bittet der Kläger wegen fehlender finanziel-
ler Mittel für die Anreise um Entscheidung im 
schriftlichen Verfahren und beantragt er zugleich 
die Gewährung von PKH, so handelt es sich nicht 
um einen unbedingten Verzicht auf mündliche 
Verhandlung i.S. von § 90 Abs. 2 FGO.  . . . . . . . . .  61

BFH-Urteil vom 2. September 2010 – VI R 3/09 
Die Aufhebung (Rücknahme, Widerruf) einer 
dem Arbeitgeber erteilten Anrufungsauskunft 
(§ 42e EStG) ist ein Verwaltungsakt i.S. von § 118 
Satz 1 AO (Anschluss an Senatsentscheidung 
vom 30. April 2009 VI R 54/07, BFHE 225, 50). Die 
Finanzbehörde kann eine Anrufungsauskunft 
mit Wirkung für die Zukunft aufheben oder än-
dern (§ 207 Abs. 2 AO analog).  . . . . . . . . . . . . . . . .   120

BFH-Urteil vom 15. September 2010 – X R 33/08
Eine in der EU oder dem EWR ansässige gemein-
nützige Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse i.S. des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
kann unabhängig von einer inländischen Steuer-
pflicht Stipendien vergeben, die nach § 3 Nr. 44 
EStG steuerfrei sind.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   59

Steuerrechtsprechung
Folgende Entscheidungen des BFH wurden besprochen:

BFH-Urteil vom 28. September 2010 – IX R 42/09
1.  Erhaltungsaufwendungen können Werbungs-
kosten des Steuerpflichtigen bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung sein, wenn sie 
auf einem von einem Dritten im eigenen Namen, 
aber im Interesse des Steuerpflichtigen abge-
schlossenen Werkvertrag beruhen und der Drit-
te dem Steuerpflichtigen den Betrag zuwendet 
(Bestätigung der ständigen Rechtsprechung).
2.  Eine solche Zuwendung kann auch in einer 
vGA zu Gunsten des Steuerpflichtigen liegen.  . .   30

BFH-Urteil vom 2. November 2010 – VII R 6/10
Die Verrechnung von Insolvenzforderungen des 
Finanzamts mit einem aus der Honorarzahlung 
an einen vorläufigen Insolvenzverwalter resul-
tierenden Vorsteuervergütungsanspruch des In-
solvenzschuldners ist, sofern bei Erbringung der 
Leistungen des vorläufigen Insolvenzverwalters 
die Voraussetzungen des § 130 InsO oder des 
§ 131 InsO vorgelegen haben, unzulässig (Ände-
rung der Rechtsprechung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   86

BFH-Urteil vom 7. November 2010 – IX R 40/09
Die verlustbringende Veräußerung eines Kapi-
talgesellschaftsanteils i.S. des § 17 Abs. 1 Satz 1 
EStG an einen Mitgesellschafter ist nicht deshalb 
rechtsmissbräuchlich i.S. des § 42 AO, weil der 
Veräußerer in engem zeitlichen Zusammenhang 
von einem anderen Mitgesellschafter dessen in 
gleicher Höhe bestehenden Gesellschaftsanteil 
an derselben Gesellschaft erwirbt.  . . . . . . . . . . . .   147

BFH-Beschluss vom 9. November 2010 – I R 16/10
Unterstellt, ein Abzug von Verlusten einer in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ansässigen Tochterkapitalgesellschaft 
bei ihrer inländischen Mutterkapitalgesellschaft 
wäre aus unionsrechtlichen Gründen geboten, 
käme ein solcher Verlustabzug nicht im Veran-
lagungszeitraum des Entstehens der Verluste, 
sondern nur in jenem Veranlagungszeitraum 
in Betracht, in welchem sie tatsächlich „final“ 
geworden sind (Anschluss an Senatsurteil vom 
9. Juni 2010 I R 107/09, BFHE 230, 35) . . . . . . . . . . .   90

BFH-Urteil vom 25. November 2010 – IX R 47/10
Soweit nach Maßgabe des Beschlusses des 
BVerfG vom 7. Juli 2010 2 BvR 748/05, 2 BvR 
753/05, 2 BvR 1738/05 gemäß § 17 Abs. 1 Satz 4 
i.V.m. § 52 Abs. 1 Satz 1 EStG i.d.F. des StEntlG 
1999/2000/2002 Wertsteigerungen steuerbar 
sind, welche nach der Verkündung des StEntlG 
1999/2000/2002 am 31. März 1999 entstanden 
sind, handelt es sich um eine steuerbegründen-
de Tatsache, wofür die Feststellungslast das FA 
trifft.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   149

BFH-Urteil vom 30. November 2010 – VIII R 58/07
1. Währungskursschwankungen im Privatvermö-
gen gehören bis zur Einführung der Abgeltung-
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steuer zum nichtsteuerbaren Bereich, sofern 
nicht der Tatbestand eines privaten Veräuße-
rungsgeschäfts erfüllt ist.
2.  Dies gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige 
im Rahmen eines Anlagekonzepts durch häufi-
gen Wechsel zwischen verschiedenen Fremd-
währungsdarlehen einen Vorteil in Form von 
Zinsdifferenzen zu erwirtschaften sucht.
3.  Die Aufnahme eines Fremdwährungsdarle-
hens stellt keine Anschaffung und die Tilgung 
eines solchen Darlehens stellt keine Veräuße-
rung eines Wirtschaftsguts i.S. von § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 EStG dar. Gleiches gilt für die auf-
grund des Darlehens gewährte Valuta in Fremd-
währung.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   296

BFH-Urteil vom 7. Dezember 2010 – VIII R 54/07
1.  Die nach § 12 Nr. 3 EStG nicht abziehbare Um-
satzsteuer ist bei Anwendung der 1%-Regelung 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) nach umsatzsteuer-
rechtlichen Maßstäben zu ermitteln.
2.  Dabei kommt es nicht auf die tatsächliche 
festgesetzte Umsatzsteuer an, denn Umsatz-
steuerbescheid und Einkommensteuerbescheid 
stehen mangels entsprechender gesetzlicher 
Grundlagen nicht im Verhältnis Grundlagenbe-
scheid – Folgebescheid.
3.  Die nach § 12 Nr. 3 EStG erforderliche Hin-
zurechnung der Umsatzsteuer hat auf den Zeit-
punkt der Entnahme zu erfolgen (Bestätigung 
der Rechtsprechung).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   117

BFH-Urteil vom 15. Dezember 2010 – VIII R 50/09
1.  Einkünfte aus einer Tätigkeit als Insolvenz-
verwalter oder aus der Zwangsverwaltung von 
Liegenschaften sind, auch wenn sie von Rechts-
anwälten erzielt werden, grundsätzlich den 
Einkünften aus sonstiger selbständiger Arbeit 
i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG zuzurechnen.
2.  Dies gilt auch dann, wenn der Insolvenzver-
walter oder Zwangsverwalter die Tätigkeit unter 
Einsatz vorgebildeter Mitarbeiter ausübt, sofern 
er dabei selbst leitend und eigenverantwortlich 
tätig bleibt; insoweit ist § 18 Abs. 1 Nr. 1 Sätze 3 
und 4 EStG entsprechend anzuwenden (Aufgabe 
der Rechtsprechung zur sog. Vervielfältigungs-
theorie).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   177

BFH-Urteil vom 18. Januar 2011 – X R 14/09
1.  Für die Pflicht zur Aufbewahrung von Ge-
schäftsunterlagen ist eine Rückstellung für un-
gewisse Verbindlichkeiten in Höhe der voraus-
sichtlich zur Erfüllung der Aufbewahrungspflicht 
erforderlichen Kosten zu bilden (Anschluss an 
BFH-Urteil vom 19. August 2002 VIII R 30/01, 
BFHE 199, 561, BStBl II 2003, 131).
2.  Für die Berechnung der Rückstellung sind nur 
diejenigen Unterlagen zu berücksichtigen, die 
zum betreffenden Bilanzstichtag entstanden sind.
3.  Die voraussichtliche Aufbewahrungsdauer be-
misst sich grundsätzlich nach § 147 Abs. 3 Satz 1 

AO. Wer sich auf eine voraussichtliche Verlänge-
rung der Aufbewahrungsfrist beruft, hat die tat-
sächlichen Voraussetzungen dafür darzulegen. . .   233

BFH-Urteil vom 26. Januar 2011 – VIII R 3/10
Eine aus einem beratenden Betriebswirt und ei-
nem Dipl.-Ökonom bestehende Partnerschafts-
gesellschaft, die Insolvenzverwaltung betreibt, 
erzielt auch dann Einkünfte aus sonstiger selb-
ständiger Arbeit i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG, 
wenn sie fachlich vorgebildete Mitarbeiter ein-
setzt, sofern ihre Gesellschafter als Insolvenz-
verwalter selbst leitend und eigenverantwortlich 
tätig bleiben.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   182

BFH-Urteil vom 26. Januar 2011 – IX R 26/10
Wird ein bei der Telekom beschäftigter Postbe-
amter von seinem Dienstherrn beurlaubt und 
geht ein Arbeitsverhältnis mit einem früheren 
Tochterunternehmen der Telekom ein, so ist die 
Abfindung, die er im Zuge der Aufhebung die-
ses Arbeitsverhältnisses erhält, steuerrechtlich 
nicht nach § 3 Nr. 9 EStG begünstigt, wenn das 
Dienstverhältnis mit der Telekom nahtlos wieder 
auflebt.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   149

BFH-Urteil vom 24. Februar 2011 – VI R 12/10
1.  Auch wenn ein auswärtiger Sprachkurs nur 
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2.  Unausweichlich sind derartige Aufwendungen 
je doch nur, wenn die beabsichtigte Rechtsverfol-
gung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aus-
sicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
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2.  Die bis zum Erwerbszeitpunkt aufgelaufenen 
außerrechnungsmäßigen und rechnungsmäßi-
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ternehmers gekürzt worden, steht der anteilige 
Fehlbetrag den zum Feststellungszeitpunkt tat-
sächlich beteiligten Mitunternehmern entspre-
chend ihrer Beteiligungsquote zur Verrechnung 
mit deren künftigen Erträgen zur Verfügung . . . .   323

BFH-Urteil vom 19. Juli 2011 – X R 26/10
1.  Rückstellungen wegen Erfüllungsrückstandes 
sind zu bilden, wenn ein Versicherungsvertreter 
die Abschlussprovision nicht nur für die Vermitt-
lung der Versicherung, sondern auch für die wei-
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2.  Den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
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entnehmen.
3.  Für die Beurteilung der Wesentlichkeit ist 
nicht auf die künftigen Betreuungsaufwendun-
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darzulegen.
8.  Die Aufzeichnungen müssen so konkret und 
spezifiziert sein, dass eine angemessene Schät-
zung der Höhe der zu erwartenden Betreuungs-
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aufwendungen möglich ist. Die Aufzeichnungen 
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